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Hinweis:
Entwässerungsgemeinschaft J1 leitet in
die Transportmulde  A1im Bebauungs-
plan Nr. 252 "Lammertsheck" ein.
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BAULEITPLANUNG
STADT KERPEN

AMT 16 "PLANEN, BAUEN, WOHNEN UND UMWELTSCHUTZ"

N

Planzeichenerklärung
Festsetzungen ( § 9. Abs. 1, 2, 3 und 7 BauGB)

1. Art der baulichen Nutzung
( § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB sowie §§ 1 - 11 Bau NVO)

Allgemeine Wohngebiete
1 = Überbaubare Grundstücksfläche
2 = Nicht überbaubare Grundstücksfläche

2. Maß der baulichen Nutzung
( § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB sowie § 16 Bau NVO)

Grundflächenzahl

Firsthöhe als Höchstmaß

Traufhöhe als Höchstmaß

2. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
( § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB sowie §§ 22 und 23 Bau NVO)

offene Bauweise

nur Einzelhäuser zulässig

nur Einzel- u. Doppelhäuser
zulässig

nur Doppelhäuser zulässig

Baugrenze

3. Verkehrsflächen
( § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB )

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen besonderer
Zweckbestimmung

Zweckbestimmung

Öffentliche Parkfläche

Fußgängerbereich

Verkehrsberuhigter Bereich

4. Flächen für Versorgungsanlagen, für
die Abfall- und Abwasserbeseitigung,
einschl. der Rückhaltung und Versicke-
rung von Niederschlagswasser sowie
für Ablagerungen
( § 9 Abs. 1 Nr. 12 und 14  BauGB, § 51 a LWG NW )

Zweckbestimmung

Flächen für die Abwasser-
beseitigung

Abfall

5. Grünflächen
( § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB )

Grünflächen ( öffentlich )

Zweckbestimmung

Parkanlage

Spielplatz

6. Planungen, Nutzungsregelungen,
Maßnahmen und Flächen für Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft
( § 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB )

Umgrenzung von Flächen z. An-
pflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen
( § 9 Abs.1Nr. 25 Buchstabe a und Abs.6 BauGB)

Ordnungsnummer s. textl.
Festsetzungen

7. Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen  für
Nebenanlagen, Stellplätze,
Garagen und Gemeinschafts-
anlagen ( § 9 Abs.1 Nr. 4  und 22 BauGB)

Zweckbestimmung

GaragenGa

Mit Geh-, Fahr- u. Leitungs-
rechten zu belastende
Flächen, Gemeinschafts-
anlagen ( § 9 Abs.1 Nr. 14  und 22, Abs. 6 BauGB)

Leitungsrecht zugunsten der
Quartiersanwohner

Quartiere der gemeinschaft-
lichen Regenwasserversicke-
rung

zugeordnete Bauflächen zu
einem Quartier

Abgrenzung unterschied-
licher Regenwasserquartiere

Grenze des räumlichen
Geltungsbereiches des Be-
bauungsplanes

 ( § 9 Abs.7 BauGB)

Abgrenzung unterschied-
licher Nutzungen, z.B. von
Baugebieten, oder Abgren-
zung des Maßes der
Nutzung innerhalb eines
Baugebiets ( z.B.§ 1 Abs.4,§ 16 Abs.5 BauNVO)

Fläche in denen Stellplätze,
Garagen u.sonstige Neben-
anlagen ausgeschlossen
sind  ( s. Textliche Fest-
setzungen)

Vorgesehene Straßenraum-
gestaltung

Vorgesehene Baumpflan-
zung

Gestalterische Festsetzungen
(nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB sowie
§ 86 Abs. 1 uns 4 BauO NW)

Firstrichtung

Vorgartenzone
s. textl. Festsetzungen
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